
 
 
 
 

Kooperationsvereinbarung 
MTuS / TST Merl 

 
 

Die Sportangebote des TST Merl und des MTuS ergänzen sich. 
Um Mitgliedern des einen Vereins, die Nutzung von Angeboten  
des anderen Vereins zu erleichtern, wird folgendes veereinbart: 
Aktive Mitglieder des einen Vereins können als Gäste im 
jeweils anderen Verein solche Sportangebote nutzen, die im 
eigenen Verein nicht angeboten werden. Der Gastbeitrag 
beträgt die Hälfte des regulären Vereinsbeitrages. Abteilungs-  
bzw. Sonderbeiträge sowie Kursgebühren sind in voller Höhe  
zu entrichten. 
Die Ermäßigung auf den Vereinsbeitrag muss beantragt und die  
Mitgliedschaft im jeweils anderen Verein belegt werden. 
Einzelheiten hierzu regeln die Geschäftsführer beider Vereine. 
Die Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.12.2009. Wenn sie  
sich bewährt, soll sie danach unverändert oder in überarbeiteter 
Form verlängert werden. 
 
 
 
Meckenheim, 02. Februar 2009  
 
 
 
 
 
 
Günter Moll     Dr. Manfred Mahnig 
1. Vorsitzender TST Merl                        1. Vorsitzender MTuS 
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